
Über ui-3 slel̂ srusjgsssäßig. •greraatwortliefaisa operativem 
Diensteimheitsa Ist su asrairkaa,- daß die gesperrten 
Personen für Mfgaben an bau. in dar üHA des MfS 
nicht mehr susn Einsatz kommen.

Gleichfalla sollte alt diesen. Dienste!shei t ©n. verein— 
hart werden, daß bei Diaastleistungsm mit SiedorholungS' 
Charakter nach Möglichkeit stets der bestätigte St asm 
von Arbeitskräften mit diesen spezifischen Aufgaben 
beauftragt, wird»

Bestätigte Personen.des zivilen Bereiches sind bei 
ihrem Einsatz' in der USA gemäß- Ziffer 5 der Ordnung 
Nr. i&/84 des Genossen Minister —  Rahmenbetroi©orä- 
nung — su registrieren, su belehren und während 
ihres Aufenthaltes im Bereich der USA ständig unter 
Kontrolle su halten.

Es ist.su gewährleisten, daß der Aufenthalt Mf S— 
fremder Personen in den- Objekten der SHA auf das un
bedingt notwendige Maß beschränkt wird.

Grundsatz der Sicherung dieser Personen muß des wei
teren sein, daß während ihrer Anwesenheit in dar UBA 
die Auf orderungen an die Gekeitahaltung konsequent 
©ingehalten werden, keine Koataktauf nahmen su Ter— 
hafteten und Strafgefangenen hergestellt werden kön
nen und Einblicke in die Regime Verhältnisse der USA 
auf das unumgängliche Erfordernis su reduzieren sind.


